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Plagiatserklärung 

Hiermit versichere ich, ____________________________________________________________ 
(Name, Vorname) 

dass ich die vorgelegte Arbeit mit dem Thema / Titel __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich 
gemachten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. 

Ich erkläre mich mit dem Abgleich der Arbeit mit anderen Texten zwecks Auffindung von 
Übereinstimmungen sowie mit einer zu diesem Zweck vorzunehmenden dauerhaften 
Speicherung der Arbeit in einer externen Datenbank einverstanden. Hierzu übertrage ich der 
Kunstakademie Münster und dem von ihr beauftragten Dienstleister die Nutzungsrechte zur 
Erreichung des vorgenannten Zwecks und Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Den 
Beschluss des Rektorats der Kunstakademie Münster zum Umgang mit elektronischen 
Plagiatsüberprüfungen vom 22.03.2022, die Hinweise der Hochschule zum Datenschutz 
sowie die damit verbundenen Spezifizierungen des beauftragen Dienstleisters habe ich zur 
Kenntnis genommen. Der Nutzung meiner vorgenannten Daten und Arbeit kann ich mit 
Wirkung für die Zukunft schriftlich gegenüber der Prüfungsverwaltung widerrufen.  

Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen. 

Ort, Datum Unterschrift Studierende*r 

Belehrung: 

Versuchen Studierende, das Ergebnis einer prüfungsrelevanten Leistung oder der schriftlichen 
Ausarbeitung durch Täuschung, zum Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu 
beeinflussen, gilt die betreffende Leistung als nicht erbracht und als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. 

In schwerwiegenden oder wiederholten Fällen kann der Prüfungsausschuss die*den 
Studierende*n von der Prüfung insgesamt ausschließen. Die Prüfung ist in diesem Fall 
endgültig nicht bestanden. 

Täuschungsversuche können gemäß § 55 Abs. 5 S.2 und S.3 KunstHG NRW mit einer 
Geldbuße bis zu 50.000,- € belegt werden. Zuständig hierfür ist die Kanzlerin oder der 
Kanzler. 

Die obenstehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen: 

Ort, Datum Unterschrift Studierende*r 


